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Stellungnahme der Famißienhõlfe Liechtenstein e.¥. zum ¥ernehmlassungsbe-

richt der Regierung betreffend die Schaffung eines Gesetzes über die Famõnien-

hilfe Liechtenstein

Sehr geehrter Herr Regierungsrat lic.rer.soc. Frick,

Die Familienhilfe Liechtenstein e. V. (in der Folge "Familienhilfe Liechtenstein") be-

dankt sich für die Möglichkeit zur Einbringung einer Stellungnahme zum Vernehm-

lassungsbericht der Regierung des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Schaf-

fung eines Gesetzes über die Familienhilfe Liechtenstein vom 8. Juni 2021 und nimmt

diese Möglichkeit innerhalb der dafür vorgesehenen Frist gerne wie folgt wahr:

1. Anørag auf Umstrukturierung der Famiöienhilfe Liechtensikeân vom 15. Dezem-

bev 2020

Die Familienhilfe Liechtenstein hat am 15. Dezember 2020 bei der Regierung des

Fürstentums Liechtenstein, namentlich zu Handen des damaligen Ministers für Ge-

sellschaft, Dr. Mauro Pedrazzini, folgenden Antrag eingebracht:

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein möge dem Antrag auf Umwand-

lung des Vereins Familienhilfe Liechtenstein in eine öffentlich-rechtliche Körper-

schaft stattgeben

und
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dem Ministerium für Gesellschaft unter Einbezug der Familienhilfe Liechtenstein

e. V. den Auftrag erteilen, alle für eine solche Umwandlung notwendigen Schritte

und rechtlichen Abklärungen in die Wege zu leiten. Insbesondere möge das Mi-

nisterium für Gesellschaft dazu beauftragt werden, einen für die Umwandlung in

eine öffentlich-rechtliche Körperschaft notwendigen Gesetzesentwurfzu erarbei-

ten und den dazu notwendigen Bericht und Antrag an den Landtag vorzuberei-

ten.

Diesem Antrag ging ein längerer Prozess voraus, welcher vom Vorstand der Familien-

hilfe Liechtenstein auf Grund von strategischen Überlegungen angestossen wurde.

Eine überprüfung der Entwicklung der Organisation bestätigte die eigene Wahrneh-

mung des Vorstands, dass die Familienhilfe Liechtenstein inzwischen zu einem sys-

temrelevanten Partner in der gesamten sozialen, alters- und gesundheitsbezogenen

Versorgung Liechtensteins herangewachsen ist und diese Verantwortung - zuletzt

unter Beweis gestellt während der Corona-Pandemie
- auch verantwortungsvoll

wahrnimmt. Damit die Familienhilfe Liechtenstein dies auch in Zukunft in der erfor-

derlichen fachlichen Qualität und in der notwendigen Quantität tun kann, ist eine

Umstrukturierung des heutigen privatrechtlichen Vereins in eine selbständige Stif-

tung des öffentlichen Rechts und eine nachhaltige Finanzierung der Stiftung ange-

zeigt.

2. Reaktion der Regierung aufden Umsitrukturierwingsanîrag

Erfreulich schnell hat die Regierung den Antrag der Familienhilfe Liechtenstein be-

handelt und an ihrer Sitzung vom 9. Februar 2021 beschlossen, den Antrag der Fami-

lienhilfe Liechtenstein auf Umstrukturierung in eine öffentlich-rechtliche Körper-

schaft zur Kenntnis zu nehmen.

Das Ministerium für Gesellschaft wurde von der Regierung in ihrem Beschluss vom

9. Februar 2021 auch beauftragt, einen Vernehmlassungsbericht betreffend die Er-

richtung einer Liechtensteinischen Familienhilfe als öffentlich-rechtliche Körper-

schaft auszuarbeiten und der Regierung bis zum 31. Mai 2021 vorzulegen.

Zudem hat die Regierung entschieden, dass die strategische Führungsebene der

Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe (LAK) (in der Folge "LAI<") zugleich stra-

tegische Führungsebene der Liechtensteinischen Familienhilfe sein soil.

Der zuletzt zitierte Absatz der Entscheidung der Regierung vom 9. Februar 2021 fin-

det seinen Niederschlag auch im Vernehmlassungsbericht des Ministeriums für Ge-

sellschaft vom 8. Juni 2021. Dort heisst es auf Seite 24 Abs. 2:

"Da die Familienhilfe Liechtenstein wieauchdie LAK hälftig durch dieGemeinden finan-

ziertwird (bei der Famìlienhilfe Liechtensteinohne die Gemeinde Balzers) erscheintes des

Weiteren angezeigt, dass auch die Familienhilfe Liechtenstein übereinen Strategierat,

verfügt, der diegrundsätzliche Strategie der Stiftung einschliesslich der Eckwerte der Fi-

nanzplanung festlegt. Da die Familienhilfe Liechtenstein nichtvon allen Gemeinden fi-

nanziertwird, soll der Strategierataus den VorstehernjenerGemeinden bestehen, die die
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Familienhilfe Liechtenstein fördern und unterstützen bzw. finanzieren. Schliesslich er-

scheint auch die-von der Familienhilfe Liechtenstein selbsterwähnte
- strategische Ver-

bindung zwischen der Familienhilfe Uechtenstein und der LAK bzw. in derstationären

undambulanten Betreuung und Pflege für die Entwicklung einer integrierten Versorgung

in Liechtensteinwichtig undzweckmässig, wasnachAnsicht der Regierung dadurch er-

reichtwerden kann, dass der Stiftungsrat der LAKzugleich Stiftungsrat der Familienhilfe

Uechtenstein ist. Damitwird nach Ansichtder Regierung sichergestellt, dass die strategi-

schen Entscheidungen im ambulanten sowie im stationären Bereich ganzheitlich getrof-

fen werden, waswiederum der in den alterspolitischen Grundsätzengeforderten ganz-

heìtlichen Sìchtweise ìn der Seniorenbetreuung entspricht."

3. Forderung eines eigenständigen urõdl personell von der ß-ÅK unabhängigen

Stikungsrates für die Famiöienhilfe Liechtenstein

Der Vorstand und die Mitglieder der Familienhilfe Liechtenstein begrüssen zwar nach

wie vor die künftig mögliche strategische Verbindung zwischen Familienhilfe Liech-

tenstein und LAI<, widersprechen aber mit aller Deutlichkeit der Ansicht der Regie-

rung, dass die strategische Verbindung dadurch erreicht werden soll, dass der Stif-

tungsrat der LAKzugleich der Stiftungsrat der Familienhilfe Liechtenstein sein soll.

Nach Ansicht des Vorstands und der Mitglieder der Familienhilfe Liechtenstein muss

die als Stiftung öffentlichen Rechts begründete Familienhilfe Liechtenstein
- analog

zur LAI<- eine komplett selbständige Stiftung mit allen einer Stiftung zustehenden

Organen und einer eigenständigen Geschäftsführung sein. Dies bedeutet nach Mei-

nung des Vorstands und der Mitglieder der Familienhilfe Liechtenstein auch, dass die

Familienhilfe Liechtenstein als selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts An-

spruch auf einen personell von jenem der LAK verschiedenen resp. unabhängigen

Stiftungsrat hat.

Diese Haltung des Vorstands und der Mitglieder der Familienhilfe Liechtenstein

rechtfertigt sich durch die komplett unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die ge-

genläufige Ausrichtung, die unterschiedliche Dynamik bzgl. Entwicklungsbedarf

(notwendiger und geforderter qualitativer und quantitativer Ausbau der ambulanten

Leistungen) und die teilweise nicht kompatiblen Vorgaben in den Bereichen der sta-

tionären Langzeit-Betreuung und der ambulanten Akut- und Langzeitbetreu-

ung/Langzeitpflege sowie die intensive Präventionsarbeit für Menschen aller Alters-

stufen.

Der von der LAK angebotene stationäre Bereich wird durch eine Bedarfsplanung vor-

gegeben und konzentriert sich auf die Langzeitbetreuung und -pflege von älteren

Menschen, die in ihrer häuslichen Umgebung nicht oder - infolge der Intensität ihrer

Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit - nicht mehr betreut oder gepflegt werden

können.

Der durch eine mit der öffentlichen Hand abgeschlossene Leistungsvereinbarung

stark beeinflusste ambulante Bereich
- Akut- und Langzeitpflege und -betreuung -

unterliegt sehr vielen massgebenden Parametern (z.B. jenen der Psychiatrie, Pallia-

tive Care und Demenz, die immer früheren Entlassungen nach Spitalaufenthalten in
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komplexen Pflegesituationen mit intensiven pflegetechnischen Verrichtungen /Be-

handlungspflege, der immer häufigeren Ablehnung der Kostenübernahme für statio-

näre Reha durch die Krankenkassen) und weitet sich permanent aus. Auch der Kos-

tendruck auf die Sozialversicherungen und damit kürzere Krankenhausaufenthalte

verursachen anspruchsvolle ambulante Pfìegesituationen. Selbstredend ist auch Vor-

sorgeaspekten und umfassenden Betreuungsangeboten immer mehr Rechnung zu

tragen.

Im Gegensatz zu den Heimen in Liechtenstein sehen sich die Familjenhilfe Liechten-

stein und die Lebenshilfe Balzers e.V. im Bereich der ambulanten Betreuung und

Pflege dem privaten Markt ausgesetzt und ist auch hier eine Wechselwirkung zwi-

schen den Playern nicht ausser Betracht zu lassen. Brechen die privaten Anbieter,

welche einerseits die 24-h-Betreuung, andererseits auch Pflege anbieten, ganz oder

teilweise weg, müssen Familienhilfe Liechtenstein und Lebenshilfe Balzers e.V. diese

Engpässe zeitnah auffangen. Dies hat die Corona-Pandemie überdeutlich gezeigt.

Es gibt auch wesentliche Unterschiede bei der Kostenstruktur:

Die "Kosten pro Person" sind ausschliesslich im stationären Bereich relevant. Im am-

bulanten Bereich dagegen sind die "Kosten pro Leistungsstunde" massgeblich. Diese

beiden Mess-Grössen sind nicht unmittelbar vergleichbar. Das Setting im ambulan-

ten Bereich ist wesentlich ein anderes als das im stationären Bereich. Daher ist es

auch wichtig, dass beide Organisationen bei praktisch gleichem Strategierat organi-

satorisch und juristisch komplett getrennt bleiben. Jede Organisation muss sich voll

und ganz ihrem Kerngeschäft und auch den jeweils unterschiedlichen Aufgaben und

Zielsetzungen sowie deren permanenter Weiterentwicklung widmen können.

Junge, ältere und alte Menschen sowie je länger desto mehr Familien profitieren von

den Angeboten der Familienhilfe Liechtenstein. Die alterspolitischen Grundsätze, die

im Vernehmlassungsbericht wiederholt Erwähnung finden, beziehen sich auf alte

Menschen und somit bei weitem nicht auf alle Angebote der Familienhilfe Liechten-

stein. Dem ist entsprechend Rechnung zu tragen.

Innerhalb von einem Tag ab Abruf hat die Familienhilfe Liechtenstein ihre Aufgaben

zur Verfügung zu stellen, was mit entsprechend hohem Verwaltungs- und Koordina-

tionsaufwand verbunden ist. Gewisse Aufgaben fa[Ien naturgemäss kurzfristig an,

wenn z.B. ein Familienmitglied wegen Unfall/Krankheit oder Überforderung ausfällt

was zu Betreuungsaufgaben im familiären Umfeld führt. Aber auch kurzfristige Spi-

talaustritte oder wenn sich die Betreuungs- oder Pflegesituation selber plötzlich ver-

ändert verlangen eine hohe Flexibilität bei der Arbeits- und Einsatzplanung. Der Ko-

ordinationsaufwand bei der Familienhilfe Liechtenstein ist daher sehr hoch und un-

terliegt infolge der Vielzahl der in jedem einzelnen Fall involvierten Akteure und des

vielschichtigen Settings ständiger Anpassung. Die Dynamik in der Organisation ist

daher sehr gross. Diese und die geforderte rasche Anpassungsfähigkeit der Organisa-

tion machen eine enge Zusammenarbeit zwischen Stiftungsrat und Geschäftsfüh-

rung notwendig.
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Damit die Familienhilfe Liechtenstein auch als selbständige Stiftung des öffentlichen

Rechts dieser Dynamik und eigenständigen Entwicklung gerecht bleiben kann, er-

achten es der Vorstand und die Mitglieder des Vereins Familienhilfe Liechtenstein als

absolut notwendig, dass die Familienhilfe Liechtenstein auch als selbständige Stif-

tung des öffentlichen Rechts einen von der Regierung eigenständig und personell

von jenem der LAK unterschiedlich bestellten Stiftungsrat erhält, der sich voll und

ganz auf die Gewährleistung und Weiterentwicklung der ambulanten Betreuung und

Pflege, der Gewährleistung des Mahlzeitendienstes und der Koordination der Freiwil-

ligenarbeit in der Familienhilfe Liechtenstein in zeitlich ausreichendem Masse spezia-

lisiert und fokussiert.

Die von der Regierung im Vernehmlassungsbericht formulierte Lösung, wonach der

Stiftungsrat der LAK künftig zugleich der Stiftungsrat der Familienhilfe Liechtenstein

ist, ist eine Schwächung der Familienhilfe Liechtenstein, die darüber hinaus auch von

den Mitgliedern, die der Umwandlung zustimmen müssen, gar nicht befürwortet

wird, und nicht wie die Regierung dies in der Presse ausführt, eine Stärkung.

Abschliessend ist festzuhalten, dass die LAK durch ihre stationären Pflege- und Be-

treuungsaufgaben ganze andere Ziele verfolgt nämlich insbesondere auch eine

möglichst hohe Auslastung der Pflegeeinrichtungen, als die Familienhilfe Liechten-

stein in der ambulanten Pflege und Betreuung, welche vorallem auch die Entwick-

lung alternativer Betreuungs- und Pflegesettings stets befördern muss. Beide Zielvor-

gaben haben ihre eigenständige Berechtigung, können aber nur wegen ihrer oft ge-

genläufigen Ausrichtung durch zwei getrennte Stiftungsräte hinreichend verfolgt

werden.

4. Hinrekhende Gewährieistung ganzheitßicher Entscheidungen durch den Stra-

tegierat

Das Treffen von ganzheitlichen Entscheidungen im ambulanten und stationären Be-

reich ist über den für die Familienhilfe Liechtenstein (Art. 6 Regierungsvorlage FHLG-

Gesetz) und die LAK (Art. 6 LAKG) praktisch gleich definierten Strategierat (= Bürger-

meister, Gemeindevorsteher) bereits ausreichend abgesichert. Es bedarf zur strategi-

schen Verbindung zwischen Familienhilfe Liechtenstein und LAK daher nicht noch

zusätzlich des Stiftungsrates der 1-AK für die Familienhilfe Liechtenstein und auch

nicht eines gemeinsamen Stiftungsrates für die Familienhilfe Liechtenstein und die

LAK. Die von der Regierung angestrebte Lösung, dass der Stiftungsrat der LAK zu-

gleich Stiftungsrat der Familienhilfe Liechtenstein ist, wäre sehr problematisch - aus

unserer Sicht würde dies die Weiterentwicklung im ambulanten Bereich hemmen.

Künftig werden nämlich die Regierung als Eignerin und die Gemeinden, die die Stif-

tung fördern und unterstützen, im Strategierat - welcher bei der Familienhilfe übri-

gens praktisch derselbe wäre wie er bereits heute bei der LAK besteht - die strategi-

sche Ausrichtung für die Stiftung Familienhilfe Liechtenstein und die LAK bestim-

men. Das Land als Eignerin und die Gemeinden im Strategierat sind ausreichende

Garanten dafür, dass die strategischen Entscheidungen in den Bereichen der ambu-

lanten sowie der stationären Betreuung und Pflege ganzheitlich getroffen werden.
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Eines gemeinsamen Stiftungsrates oder eines LAK Stiftungsrates für beide Organisa-

tionen bedarf es zur Bewerkstelligung dieses Ziels daher nicht.

Neben dieser ganzheitlichen Strategiebestimmung brauchen die ambulanten Ange-

bote aber auch eine individuelle Unternehmensstrategie, welche vom individuellen

Stiftungsrat der Famillenhilfe Liechtenstein massgeblich umgesetzt werden muss,

um der Umsetzung einer zukunftsgerichteten Strategie in der ambulanten Pflege

und Betreuung hinreichendes Gewicht zu verleihen. Sowohl der Stiftungsrat der LAK

als auch der Stiftungsrat der Familienhilfe Liechtenstein sind innerhalb der jeweils ei-

genen Organisation wichtig für die Vorbereitung und Nachbereitung der strategi-

schen Entscheide des Landes und des Strategierats in der jeweiligen Organisation

und auch dafür verantwortlich, dass die strategischen Ziele dieses Gremiums in den

Jeweiligen Organisationen mit den unterschiedlichen Stossrichtungen auch umge-

setzt werden. Zudem hat der jeweils eigenständige Stiftungsrat eine wichtige Rolle

als Bindeglied zwischen Land und Strategierat einerseits und der geschäftsführenden

Ebene andererseits. Beide Organisationen brauchen aber gerade deshalb einen eige-

nen Stiftungsrat, damit die Kernaufgaben von jeder Organisation für sich selbständig

und in der nötigen Konsequenz und Geschwindigkeit und in der oftmals nicht kom-

patiblen. ja gegenläufigen Ausrichtung, optimal ausgestellt, geführt und auch wei-

terentwickelt werden können. Diese gemeinsame strategische Weichenstellung

durch Land und Strategierat wären sohin massgeblich sowohl für die Arbeit des ei-

genständigen Stiftungsrates der Stiftung Familienhilfe Liechtenstein als auch für die

Arbeit des eigenständigen Stiftungsrates der LAK. Die Zeit um die Familienhilfe

Liechtenstein, die LAK und das Landesspital unter einem einzigen, neu zu errichten-

den Dach
-
ohne Übernahme des einen Trägers durch einen anderen -zu betreiben,

ist noch nicht reif, weshalb vorläufig alle drei Institutionen eigenständig mit individu-

ellern Stiftungsrat als selbständîge Stiftungen des öffentlichen Rechts geführt wer-

den müssen.

5. Antrag aufAbänderung won Art. 9 Regäerungsvorlage FHLG

Aus all diesen Gründen beantragt die Familienhilfe Liechtenstein, dass Art. 9 Regie-

rungsvorlage FHLG abgeändert wird und neu lautet wie folgt:

Stiftungsrat

Art. 9

a) Zusammensetzung, Anforderungenund Entschädigung

1) Der Stiftungsrat besteht aus einem Präsidenten und vier bis sechs weiteren Mit-

gliedem.

2) Im Stiftungsrat sind, soweit möglich, Fachkompetenzen aus den folgenden Berei-

chen vertreten:

a) Medizin;

b) Ambulante Pflege und Betreuung;

c) Finanz- und Rechnungswesen;

d) Recht.

3) Die Regierung erarbeitet ein ausführliches Anforderungsprofil über die fachlichen

und personellen Anforderungen für:

a) den Stiftungsrat als Gremium;

b) jedes Mitglied des Stiftungsrates;

c) den Präsidenten im Besonderen.
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4) Der Vorsitzende des Strategierates kann an den Sitzungen des Stiftungsrates mit

beratender Stimme teilnehmen.

5) Die Entschädigung des Stiftungsrates wird von der Regierung festgelegt.

6. Antrag aufåbäomderung von Art. 3 Abs. 2 liü. d Regñemngsvorlage FHLG

Die vorgeschlagene Bestimmung Art. 3 Abs. 2 lit. d der Regierungsvoriagezum FHLG,

die heisst:

"Aus-und Weiterbildung von Personen, die in der Stiftung tätig sind"

ist nach Ansicht der Familienhilfe Liechtenstein zu eng formuliert und sollte offener

formuliert werden. Diese Bestimmung schränkt die Aus- und Weiterbildungsaufga-

ben der Stiftung Familienhilfe Liechtenstein nämlich explizit ein auf Personen, die in

der Stiftung tätig sind.

In Anbetracht der Tatsache, dass heute über 50 % aller zu Hause betreuten und ge-

pflegten Personen zusätzlich zur Familienhilfe Liechtenstein von Personen aus dem

familiären und/oder sozialen Umfeld oder von ehrenamtlich Tätigen mitbetreut oder

mitgepflegt werden, erscheint die von der Regierung vorgesehene Einschränkung

der Aus-und Weiterbildungsverpflichtung auf die Angestellten der Familienhilfe

Liechtenstein deutlich zu eng gegriffen und sollte daher offen formuliert werden,

ohne den einschränkenden Satz "die in der Stiftung tätig sind".

Auch koordiniert die Familienhilfe Liechtenstein ca. 100 ehrenamtliche Mahlzeiten-

austrägerlnnen und bildet diese aus und fort. Auch dies muss in der neuen Organisa-

tionsform der Familienhilfe Liechtenstein unbedingt möglich bleiben.

Aus diesem Grund schlägt die Familienhilfe Liechtenstein vor, die Bestimmung von

Art. 3 Abs. 2 lit. d der Regierungsvorlage FHLG abzuändern wie folgt:

"Aus-undWeiterbildung von Personen, die in der Stiftung angestelltoderfür diese ehren-

amtlich tätig sindund solche, die aus dem Beziehungsumfeld dervon der Stiftung betreu-

ten und gepflegten Person bei der Betreuung und Pflege mithelfen.»

7. Antrag aufAbänderung von Art. 3 Abs. 4 Regiemngsyorlage FHLG

Die Familienhilfe Liechtenstein e.V. beantragt ferner, dass die Bestimmung in Art. 3

Abs. 4 der Regierungsvorlage FHLG

"Sofern in einerGemeinde bereitsein ausreichendes Angeboteinerambulanten Pflege,

Betreuung und Beratung besteht, kann in den Statuten der Zweck dahingehend einge-

schränkt werden, dass die in dieserGemeindewohnhaften Betreuungs- und Pflegebe-

dürftigen keinenAnspruch aufPflege, Betreuung und Beratung haben."

gestrichen wird und durch die nachstehende ersetzt wird:
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"Die Stiftung übt ihreTätigkeitgrundsätzlich im Interesse aller Bewohnerderjenigen

liechtensteinischen Gemeinden aus, die die Stiftung finanziell fördern und unterstützen."

Die von der Regierung im Vernehmlassungsbericht vorgeschlagene Formulierung ist

nicht ausreichend und unpräzise.

Es wird nicht näher bestimmt was man unter"ausreichendes Angebot" zu verstehen

hat, noch wer befugt ist, darüber zu entscheiden, ob ein "ausreichendes Angebot"

vorliegt. In Anbetracht der Tatsache, dass es für von den Gemeinden und dem Land

finanziell unterstützte ambulante Betreuungs- und Pflegeinstitutionen -
nicht wie im

stationären Bereich -keine Monopolstellung gibt könnten auch private Bewerber

vorgeben, für ein nicht näher definiertes ausreichendes Angebot sorgen zu können

bzw. zu sorgen.

8. Antrag auf Ergänzwng von Äw
.

5 Abs. 7 Ht. c Regierungsvodage FHLG

Auch wenn in der Regierungsvorlage angemerkt wird, dass die Details der Finanzie-

rung, insbesondere hinsichtlich Gewinnveiwendung, Verlusttragung und Vermä-

gensbildung über die Beteiligungsstrategie und/oder Leistungsvereinbarung festge-

legt werden können, so erscheint es dem Vorstand der Familienhilfe Liechtenstein

wichtig, dass die Bestimmung von Art. 5 Abs. 1 lit. c der Regierungsvorlage FHLG

nochmals überdacht und erweitert wird.

Die Regierung sieht als mögliche Einkünfte unter Art. 5 Abs. 1 lit. c der Regierungs-

vorlage FHLG nur Spenden vor.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Familienhilfe Liechtenstein in den vergangenen

Jahren immer wieder Legate erhalten hat, erscheint es wichtig und richtig, auch Le-

gate als mögliche Einkünfte zu ermöglichen und explizit zu nennen.

Hinsichtlich der Finanzierung der Stiftung Familienhilfe Liechtenstein gilt es zudem

unbedingt zu gewährleisten, dass zweckgebundene Spenden und Legate auch in Zu-

kunft der Zweckbestimmung entsprechend von der Familienhilfe Liechtenstein an-

genommen und verwendet werden dürfen. Würde dies der Stiftung Familienhilfe

Liechtenstein nicht explizit erlaubt oder gar verwehrt werden, würde dies klar nega-

tive Auswirkungen auf das Spendenverhalten von Privaten haben. Immerhin betru-

gen die Spenden und Legate im Geschäftsjahr 2020 CHF 560'279 (CHF 523'240 und

CHF 37'039) und somit mehr als die Mitgliederbeiträge (CHF 306'040). Gerade Spen-

den waren in der Vergangenheit sehr wertvoll und ermöglichten die Unterstützung

von Klienten selbst, wesentliche Aus- und Weiterbildungsangebote für die Mitarbei-

tenden und sowie weite Teile der Organisationsentwicldung.

Daher beantragt der Vorstand der Familienhilfe Liechtenstein, dass Art. 5 Abs. 1 lit. c

FHLG lautet wie folgt:

"allgemeine undzweckgebundene Spenden und Legatt
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9. Klare Tr®nlñiung der Fachstelße für häuslkhe Betreuung und Pflege von der Fa-

milienhilfe

Schon seit Jahren bemüht sich die Familienhilfe Liechtenstein um eine Trennung der

Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege von der Familienhilfe Liechtenstein,

um die Unabhängigkeit der Fachstelle zu gewährleisten und Interessenkonflikte zu

vermeiden. Seit 2017 wurden beim Ministerium für Gesellschaft entsprechende An-

träge wiederholt mündlich deponiert.

Die Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege ist beim "Verband Uechtensteini-

scher Familienhilfen" angegliedert und wird durch diese über das Gesetz über Ergän-

zungsleistungen zur Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung finanziert

(Art. 3duodecies Abs. 2+3 ELG). Die Familienhilfe Liechtenstein ist rein administrativ

involviert, was offenbar bei der Einführung des Betreuungs- und Pflegegeldes als die

einfachste und am schnellsten realisierbare Variante erschien, wobei man sich da-

mais der nachstehend aufgezeigten Problematik (Unabhängigkeit, Verwechslungs-

gefahr) zu wenig bewusst war.

A[s Grund für diesen Antrag auf Loslösung der Fachstelle für häusliche Betreuung

und Pflege von der Familienhilfe Liechtenstein wird angeführt, dass die Fachstelle für

häusliche Betreuung und Pflege bereits seit mindestens 1. Juli 2013 eine vollkommen

selbständige Organisation mit eigenen Büroräumlichkeiten und eigenem Budget, ei-

genen Fördergeldern, eigener Buchhaltung, eigenem Revisor und eigenem Jahresbe-

Acht ist. Die Angestellten der Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege sind

zwar als Pflegefachpersonen bei der Familienhilfe Liechtenstein angestellt aber in ih-

rer Arbeit von der Familienhilfe Liechtenstein vollkommen selbständig und wei-

sungsungebunden. Die Angestellten der Fachstelle unterstehen dienstrechtlich di-

rekt der Präsidentin der Familienhilfe Liechtenstein, die auch für die Gewährleistung

der Organisation der Fachstelle verantwortlich und für die Fachstelle zeichnungsbe-

rechtigt ist. Die Angestellten der Fachstelle werden aber nicht von der Familienhilfe

Liechtenstein bezahlt wohl aber durch die durch das Amt für Soziale Dienste eigens

der Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege direkt zugesprochenen Förderbei-

träge.

Diese 2009 zum Zeitpunkt der Schaffung der Fachstelle für häusliche Betreuung und

Pflege gewähite und als einzige so rasch realisierbare Lösung ist auch aus der Sicht

der Antragsteller für Betreuungs- und Pflegegeld unbefriedigend. Viele der Antrags-

steller glauben nämlich, dass die Familienhilfe Liechtenstein selber über die Pflege-

stufe im Zusammenhang mit dem Betreuungs- und Pflegegeld entscheide, zumal die

Verbindung der Fachstelle mit der Familienhilfe Liechtenstein auch über das gemein-

same Logo suggeriert wird, was den Eindruck der Abhängigkeit der Fachstelle von

der Familienhilfe Liechtenstein untermauert. Auch wird die Fachstelle und eben nicht

die Familienhilfe immer wieder von Casemanagern von Schweizer Spitälern kontak-

tiert, die eine Übernahme von noch hospitalisierten Patienten in die häusliche Be-

treuung und Pflege organisieren müssen, da sie annehmen, dass die Fachstelle für

häusliche Betreuung und Pflege dafür zuständig sei.

Seite 9/12



Die Einstufungsarbeit der Fachstelle wird und soll auch in Zukunft sowohl von AHV-

i\AFAK als auch von der Familienhilfe Liechtenstein unabhängig und weisungsunge-

bunden nach einem validierten Abklärungskatalog von Pflegefachpersonen (Ausbil-

dungsabschluss Tertiärstufe) mit Berufserfahrung und nach objektivierbaren Krite-

rien durchgeführt und protokoiliert werden. Es darf weder eine Verbindung zur Fami-

lienhilfe Liechtenstein noch zur LAK noch zu AHV-IV-FAK geben. Dies wäre der Quali-

tät und der Objektivität der Abklärung und der Einstufungsqualität abträglich und

wohl von niemandem gewünscht. Zudem sollten die immer wieder auftretenden

Verwechslungen der Fachstelle mit der Familienhilfe Liechtenstein bei der Suche

nach Anschlusslösungen für austretende Patienten ausländische Spitäler und

Rehakliniken tunlichst vermieden werden.

Um eine klare Trennung zwischen der Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege

und der Familienhilfe Liechtenstein und damit auch die Sichtbarkeit der Objektivität

der Abklärungsarbeit und der Einstufungen der Fachstellenangestellten herbeifüh-

ren zu können, beantragt die Familienhilfe Liechtenstein die ersatzlose Streichung

von Art. 3 Abs. 2 lit. f Regierungsvorlage FHLG, der lautet wie folgt:

"Führung einer in ihrer Aufgabenerfüllungweisungsunabhängigen Fachstellegemäss

Art. 3 duodecles ELGJ

Die Familienhilfe Liechtenstein würde es sehr begrüssen, würde die Fachstelle für

häusliche Betreuung und Pflege als selbständige Rechtspersönlichkeit ausgestaltet.

Zudem regt die Familienhilfe Liechtenstein an, bei dieser Gelegenheit eine Namens-

änderung in "Fachstelle für Betreuungs- und Pflegegeld" vorzunehmen, damit die

oben geschilderten Verwechslungen künftig vermieden werden können.

10. Qualifözierüe Mehrheit der iìßitglieder der Familienhißfe Liechtenstein muss

dem ¥erhandiungsergebnis über den Antrag auf Umwandlung der Familien-

hilfe [Löechtensteân zustimmen

Die Mitglieder der Familienhilfe Liechtenstein müssen einer Umwandlung zustim-

men. Die nachstehend in Ziff. 11 zusammengefassten Punkte sind als Kernanliegen

des Vorstands und der Mitglieder anzusehen. So wird auch im Vernehmlassungsbe-

Acht auf Seite 22 unten/23 oben richtig angeführt, dass vereinsrechtlich noch ein

weiterer Zustimmungsbeschluss der Mitgliederversammlung der Familienhilfe Liech-

tenstein notwendig ist. Dabei ist über das konkrete Verhandlungsergebnis über den

Antrag auf Umwandlung der Familienhilfe Liechtenstein in die nunmehr vorgeschla-

gene selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts abzustimmen. Eine Auflösung

des Vereins kommt einer Umwandlung gleich, da es sich bei einer Umwandlung cie

facto um eine Beendigung der Vereinsstruktur handelt. Die Mitglieder haben dem

Vorstand nur eine Verhandlungsvollmacht nicht aber per se schon die Zustimmung

zu einer Umwandlung erteilt. Die Umwandlung kann von der Mitgliederversamrn-

lung der Familienhilfe Liechtenstein nur mit 3/4 aller anwesenden Stimmen be-

schlossen werden (Art. 9 am Ende der Statuten der Familienhilfe Liechtenstein).
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Da die Mitgliederversammlung der Familienhilfe Liechtenstein das Verhandlungser-

gebnis über den Antrag auf Umwandlung, d.h. den Bericht und Antrag (BuA) der Re-

gierung an den Landtag inkl. Gesetzesentwurf, gutheissen muss, bittet der Vorstand

der Familienhilfe Liechtenstein um ehestmögliche Benachrichtigung über den Tag

der Regierungssilzung, in welcher der entsprechende BuA verabschiedet wird. Der

Vorstand der Familienhilfe Liechtenstein möchte die Mitgliederversammlung näm-

lich so rechtzeitig einberufen, dass die Entscheidung der Mitglieder der Familienhilfe

Liechtenstein über den im BuA enthaltenen Gesetzesentwurf bereits vor der ersten

Lesung im Landtag vorliegt. Gemäss Art. 8 Abs. 2 der Statuten der Familienhilfe

Liechtenstein müssen Einladung und Traktandenliste zur Mitgliederversammlungen

mindestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich zugestellt werden.

111. Zusammenfassung

Zusammengefasst ist aus Sicht der Familienhilfe Liechtenstein im FHLG jedenfalls zu

gewährleisten, dass

a) die Familienhilfe Liechtenstein in der Form einer selbständigen Stiftung des öf-

fendkhen Rechts einen eigenständig g®wähöten und personell vom Stiftungsrat

der LAI verschiedenen und unabhängigen Stikungsrat erhält und Art 9 FHLG

wie oben unter Ziff. 5 dargelegt formuliert wird.

b) die strategösche Weïrbindöuwng zwischen der Famâlienhilfe IL,iechtensteön in der

Form einer selbständigen Stiftung des öffentlichen Rechts und der ILAK ausschööess-

lich durch strategische Weichenstellungen, die vom Land und vom praktisch iden-

tischen Strategierat wie dem der LAK getroffen werden, erfolgt (siehe Ziff. 4 oben).

c) die Formulierung von Art. 3 Abs. 2 lit. d Regierungsvorlage FHLG derart ergänzt

wird, dass nicht nur die in der Familienhilfe Liechtenstein angestellten Personen von

der Familienhilfe Liechtenstein aus- und weõtergeböldet werden sollen, sondern

auch Personen, weiche aus dem familiären oder sozialen Umfeld der von der Fa-

milienhilfe Liechtenstein im häuslichen Umfeld betreuten und gepflegten Klienten

bei der Betreuung und Pflege mithelfen. Ebenso sollen ehrenamtlkh bei der Famiöi-

enhilfe Liechtenstein Tätige, welche im Mahlzeitendienst oder in der Sozialbetreu-

ung von Klienten der Familienhilfe Liechtenstein zum Einsatz kommen, von der Fami-

lienhilfe Liechtenstein aus- und weitergebildet werden dürfen (siehe Ziff. 6 oben).

d) die Formulierung von Art. 3 Abs. 4 Regierungsvorlage FHLG wie folgt abgeändert

wird (slehe Ziff.7 oben)·."Die Stiftung übtihreTötigkeit grundsätzlich im lnteresse

alhr Bewohnerr derjenigen ëåechtensteinischen Gemeinden aus, die die Sitiýtung Ýâ-

nanzlellýöwderrnundunterstützen."
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e) Art. 5 lit. c Regierungsvorlage FHLG dergestalt ergänzt wird, sodass auch in der Fa-

milienhilfe Liechtenstein als öffentlich-rechtliche Stiftung alögemeine und zweckge-

bündene Spenden und Legalteals mögliche Eönkün#Êe exp[Iizüít möglich sind

(siehe Ziff. 8 oben).

D die Fachsteööe für häuslkhe Beeeuung und Pflege von der Familienhilfe Liech-

tenstein in der Form einer selbständigen Stiftung des öffentlichen Rechts komplett

getrennt wird und somit eine eigene Rechtspersönlichkeit mit neuem Namen

(Fachstelle Betreuungs- und Pflegegeld) erhält, d.h. die ersatzlose Streichung von Art.

3 Abs. 2 lit. f Regierungsvorlage FHLG (siehe Ziff. 9 oben).

Wir ersuchen die Regierung um die Berücksichtigung unserer Argumente und unse-

rer daraus resultierenden Anträge bei der Erarbeitung des Berichts und Antrags an

den Landtag.

plit vorzüglicher Hochachtung

Familieøhilfe Liechtenstein e.V.

\

-
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4 Dr.iur. ngriýl'Frommelt Präsidentir
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